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161. Kundmachung: Geltungsbereich der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des
Völkermordes

1 6 2 . Kundmachung: Ratifikation des Übereinkommens über die Anerkennung und Vollstreckung
von Entscheidungen auf dem Gebiet der Unterhaltspflicht gegenüber Kin-
dern durch Portugal

1 6 3 . Änderung des Artikels VI A bis D der Statuten der Internationalen Atomenergie-Organi-
sation

1 6 4 . Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft
über den Grenzübertritt von Personen im Kleinen Grenzverkehr

1 6 1 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 6. März 1974 betreffend den Geltungs-
bereich der Konvention über die Verhütung
und Bestrafung des Völkermordes vom

9. Dezember 1948

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen haben folgende weitere
Staaten die Konvention über die Verhütung und
Bestrafung des Völkermordes (BGBl. Nr. 91/
1958, letzte Kundmachung betreffend den Gel-
tungsbereich BGBl. Nr. 157/1967) ratifiziert oder
sind ihr beigetreten:

Staaten:
Datum der Hinterlegung der

Ratifikations- oder Beitrittsurkunde:

Mongolei 5. Jänner 1967
Uruguay 11. Juli 1967
Spanien 13. September 1968
Jamaika 23. September 1968
Nepal 17. Jänner 1969
Vereinigtes Königreich

Großbritannien und
Nordirland (ein-
schließlich Kanal-
Inseln, Insel Man,
Dominika, Grenada,
St. Lucia, St. Vin-
cent, Bahamas, Ber-
muda, Brit. Jung-
fern-Inseln, Falk-
land-Inseln und ab-
hängige Gebiete,
Fidschi, Gibraltar,
Hongkong, Pit-
cairn, St. Helena
und abhängige Ge-
biete, Seychellen,
Turks- und Caicos-
Inseln, Tonga) 30. Jänner 1970

Staaten :
Datum der Hinterlegung der

Ratifikations- oder Beitrittsurkunde :

Tonga 16. Feber 1972
Deutsche Demokrati-

sche Republik 27. März 1973

Fidschi hat erklärt, sich auch nach Erlangung
der Unabhängigkeit als an die Konvention ge-
bunden zu betrachten.

Anläßlich ihres Beitrittes haben die nach-
stehend angeführten Staaten folgende Vorbehalte
erklärt:

Deutsche Demokratische Republik:

Zu Artikel IX:

„Die Deutsche Demokratische Republik be-
trachtet sich nicht durch die Bestimmungen des
Artikels IX der Konvention gebunden, wonach
ein Streitfall zwischen den Vertragsparteien über
die Auslegung, Anwendung und Durchführung
der vorliegenden Konvention auf Ersuchen einer
der am Streit beteiligten Parteien dem Inter-
nationalen Gerichtshof zur Untersuchung vorzu-
legen ist, und erklärt, daß die Deutsche Demo-
kratische Republik in bezug auf die Zuständig-
keit des Internationalen Gerichtshofes hinsicht-
lich von Streitfällen über die Auslegung, Anwen-
dung und Durchführung der Konvention die
Haltung vertritt, daß in jedem Einzelfall die Zu-
stimmung aller am Streitfall beteiligten Parteien
erforderlich ist, um einen bestimmten Streitfall
dem Internationalen Gerichtshof zur Entschei-
dung vorzulegen."

Zu Artikel XII:

„Die Deutsche Demokratische Republik er-
klärt, daß sie die Fassung des Artikels XII der
Konvention nicht anerkennen kann und der Auf-
fassung ist, daß die Konvention auch auf die sich
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nicht selbst regierenden Gebiete, einschließlich
der Gebiete unter treuhänderischer Verwaltung,
Anwendung finden müßte,"

Mongolei :

„Die Regierung der Mongolischen Volksrepu-
blik hält es für notwendig festzustellen, daß sich
die Mongolische Volksrepublik durch die Bestim-
mungen des Artikels IX als nicht gebunden be-
trachtet, die vorsehen, daß Streitfälle zwischen
den Vertragsparteien über die Auslegung, An-
wendung oder Durchführung der vorliegenden
Konvention auf Ersuchen einer der am Streit
beteiligten Parteien dem Internationalen Gerichts-
hof vorzulegen sind, und erklärt, daß die Mon-
golische Volksrepublik weiterhin die Ansicht ver-
tritt, daß in jedem Einzelfall die Zustimmung
aller am Streitfall beteiligten Parteien erforder-
lich ist, um einen bestimmten Streitfall dem
Internationalen Gerichtshof vorzulegen.

Die Regierung der Mongolischen Volksrepu-
blik erklärt, daß sie nicht in der Lage ist, Arti-
kel XII der Konvention zuzustimmen, und ist
der Ansicht, daß die Bestimmungen des angeführ-
ten Artikels auf die sich nicht selbst regierenden
Gebiete einschließlich Treuhandgebiete zu er-
strecken wären."

Spanien:

Mit einem Vorbehalt hinsichtlich des gesamten
Artikels IX.

Kreisky

102. Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 7. März 1974 betreffend die Ratifikation
des Übereinkommens über die Anerkennung
und Vollstreckung von Entscheidungen auf
dem Gebiet der Unterhaltspflicht gegenüber

Kindern durch Portugal
Nach Mitteilung der Niederländischen Regie-

rung hat Portugal am 27. Dezember 1973 seine
Ratifikationsurkunde zum Übereinkommen über
die Anerkennung und Vollstreckung von Ent-
scheidungen auf dem Gebiet der Unterhaltspflicht
gegenüber Kindern (BGBl. Nr. 294/1961, letzte
Kundmachung betreffend den Geltungsbereich
BGBl. Nr. 556/1973) hinterlegt.

Anläßlich der Unterzeichnung hatte Portugal
erklärt, daß das Übereinkommen für das gesamte
Hoheitsgebiet gilt.

Gleichzeitig hatte Portugal folgende Erklärung
gemäß Artikel 13 des Übereinkommens abge-
geben:

„Die zuständige Behörde auf dem Gebiet der
Unterhaltsverpflichtungen ist das Vormund-
schaftsgericht des Gebietes, in dem der Minder-
jährige zum Zeitpunkt der Einleitung des Ver-
fahrens seinen Wohnsitz hat.

Die Behörde, die ausländische Entscheidungen
anerkennt und vollstreckt, ist der Kassationshof
des Gerichtssprengeis, in dem die Person, gegen
die die Entscheidung ergangen ist, ihren Wohn-
sitz hat."

Kreisky

1 6 3 .

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

Änderung des Artikels VI A bis D der Statuten der Internationalen Atomenergie-
Organisation

(Übersetzung)

Artikel VI

Rat der Gouverneure

A. Der Gouverneursrat setzt
sich wie folgt zusammen:

1. Der Gouverneursrat be-
stellt am Ende seiner
Funktionsperiode als Mit-
glieder des Gouverneurs-
rates die neun Mitglieder,
die in der Technologie der
Atomenergie einschließlich
der Erzeugung von Aus-
gangsmaterial am weite-
sten fortgeschritten sind,
sowie das in der Techno-
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logie der Atomenergie ein-
schließlich der Erzeugung
von Ausgangsmaterial am
weitesten fortgeschrittene
Mitglied aus jedem der
folgenden, nicht bereits
durch eines der vorge-
nannten neun Mitglieder
vertretenen Gebiete:

(1) Nordamerika
(2) Lateinamerika
(3) Westeuropa
(4) Osteuropa
(5) Afrika
(6) Mittlerer Osten und

Südasien
(7) Südostasien und Pa-

zifik
(8) Ferner Osten

2. Die Generalkonferenz
wählt in den Gouverneurs-
rat:

(a) Zwanzig Mitglieder,
wobei sie gebührend dar-
auf achtet, daß im gesam-
ten Gouverneursrat die
Mitglieder aus den in
lit. A Ziffer 1 dieses Ar-
tikels angeführten Gebie-
ten angemessen vertreten
sind, sodaß der Gouver-
neursrat stets fünf Vertre-
ter des Gebietes Latein-
amerika, vier Vertreter
des Gebietes Westeuropa,
drei Vertreter des Gebietes
Osteuropa, vier Vertreter
des Gebietes Afrika, zwei
Vertreter des Gebietes
Mittlerer Osten und Süd-
asien, einen Vertreter
des Gebietes Südostasien
und Pazifik und einen Ver-
treter des Gebietes Ferner
Osten enthält. Kein zu
dieser Gruppe gehörendes
Mitglied kann nach Ablauf
seiner Funktionsperiode in
derselben Gruppe für die
folgende Funktionsperiode
wiedergewählt werden.

(b) Ein weiteres Mitglied
aus folgenden Gebieten:
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Mittlerer Osten und Süd-
asien
Südostasien und Pazifik

Ferner Osten;

(c) Ein weiteres Mitglied
aus folgenden Gebieten:

Afrika
Mittlerer Osten und Süd-
asien
Südostasien und Pazifik

B. Die in lit. A Ziffer 1 des vor-
liegenden Artikels vorgese-
henen Bestellungen werden
spätestens 60 Tage vor jeder
ordentlichen Jahrestagung
der Generalkonferenz vor-
genommen. Die in lit. A
Ziffer 2 des vorliegenden
Artikels vorgesehene Wahl
findet bei der ordentlichen
Jahrestagung der General-
konferenz statt.

C. Die Funktionsperiode der ge-
mäß lit. A Ziffer 1 des vor-
liegenden Artikels im Gou-
verneursrat vertretenen Mit-
glieder läuft vom Ende der
ordentlichen Jahrestagung
der Generalkonferenz, anläß-
lich deren sie bestellt wurden,
bis zum Ende der folgenden
ordentlichen Jahrestagung
der Generalkonferenz.

D. Die Funktionsperiode der ge-
mäß lit. A Ziffer 2 des vor-
liegenden Artikels im Gou-
verneursrat vertretenen Mit-
glieder läuft vom Ende der
ordentlichen Jahrestagung
der Generalkonferenz, bei
der sie gewählt werden, bis
zum Ende der zweiten auf
ihre Wahl folgenden Jahres-
tagung der Generalkon-
ferenz.

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Rati-
fikationsurkunde wurde am 11. Feber 1974 bei der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika
hinterlegt; die Änderung ist gemäß Artikel XVIII lit. C der Statuten der Internationalen Atom-
energie-Organisation (BGBl. Nr. 216/1957 in der Fassung der Kundmachung BGBl. Nr. 126/1963)
am 1. Juni 1973 für alle Mitglieder in Kraft getreten.

Kreisky



54. Stück — Ausgegeben am 21. März 1974 — Nr. 164 1043

164.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

Abkommen zwischen der Republik Öster-
reich und der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft über den Grenzübertritt von Personen

im Kleinen Grenzverkehr

Die Republik Österreich
und

die Schweizerische Eidgenossenschaft

von dem Wunsche geleitet, den Personenverkehr
in den Grenzzonen zu erleichtern, haben fol-
gendes vereinbart:

Artikel 1

Grenzzonen

(1) Dieses Abkommen regelt den Grenzüber-
tritt von Personen zwischen den Grenzzonen
Österreichs und der Schweiz. Es erstreckt sich
auch auf den Kleinen Grenzverkehr zwischen
Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein.

(2) Grenzzonen im Sinne dieses Abkommens
sind:

1. in der Schweiz und im Fürstentum Liechten-
stein:
a) die Kantone St. Gallen, Appenzell A. Rh.,

Appenzell I. Rh., Thurgau, vom Kanton
Graubünden die Bezirke Plessur, Im-
boden, Ober- und Unterlandquart sowie
das Engadin, das Münstertal und die
Gemeinde Samnaun;

b) das Fürstentum Liechtenstein;

2. in Österreich:
das Land Vorarlberg und der politische
Bezirk Landeck.

Artikel 2

Grenzkarte

(1) Angehörigen der Vertragsstaaten sowie
Drittausländern und Staatenlosen, die zum
Aufenthalt in einem Vertragsstaat berechtigt
sind, kann, wenn sie ihren Wohnsitz in der
Grenzzone haben, von den zuständigen Be-
hörden des Wohnsitzstaates eine Grenzkarte
ausgestellt werden.

(2) Die Grenzkarte berechtigt den Inhaber,
die Staatsgrenze beliebig oft zu überschreiten
und sich ohne besondere Aufenthaltsbewilligung
bis zu drei Tagen in der Grenzzone des anderen
Vertragsstaates aufzuhalten. Von der Ausstellung
einer Grenzkarte an einen Drittausländer oder
Staatenlosen ist der andere Vertragsstaat inner-
halb einer Woche zu benachrichtigen. Die
Benachrichtigung erfolgt über die Sicherheits-

direktion für das Bundesland Vorarlberg an die
Kantonale Fremdenpolizei St. Gallen und um-
gekehrt.

(3) Kinder bis zu 15 Jahren können in die
Grenzkarte eines oder beider Elternteile oder
eines sonstigen gesetzlichen Vertreters mit ein-
getragen werden, wobei die für die Mitein-
tragung in Reisepässe geltenden innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften sinngemäß anzuwenden
sind.

(4) Die Grenzkarte kann mit einer Gültig-
keitsdauer bis zu fünf Jahren ausgestellt und
bis zu einer Gesamtdauer von zehn Jahren ver-
längert werden. Bei Drittausländern und Staaten-
losen darf die Gültigkeitsdauer der Grenzkarte
diejenige der Aufenthaltsbewilligung nicht über-
schreiten.

(5) Die Grenzkarte wird im Format von
zirka 10•5 X 15 cm vierseitig ausgestellt; sie ist
mit einem Lichtbild des Inhabers zu versehen
und hat folgende Angaben über seine Person
zu enthalten: Name, Vorname, Geburtsdatum,
Staatsangehörigkeit und Wohnadresse. Ferner
muß die Grenzkarte die Bezeichnung der aus-
stellenden Behörde, das Ausstellungsdatum, die
Gültigkeitsdauer und Raum für die Verlänge-
rung der Gültigkeitsdauer und für die Mitein-
tragung von Kindern aufweisen. Die Grenz-
karte ist vom Inhaber zu unterschreiben.

Artikel 3

Ausflugsscheine

(1) Angehörigen der Vertragsstaaten sowie
Drittausländern und Staatenlosen, die im anderen
Vertragsstaat der Visumspflicht nicht unter-
liegen, kann, gleichgültig wo sie ihren Wohn-
sitz haben, ein Ausflugsschein ausgestellt werden.

(2) Aus Gründen der Menschlichkeit kann
Drittausländern und Staatenlosen auch dann,
wenn sie im anderen Vertragsstaat der Visums-
pflicht unterliegen, ein Ausflugsschein von der
Sicherheitsdirektion für das Bundesland Tirol
oder der Sicherheitsdirektion für das Bundes-
land Vorarlberg bzw. von der Fremdenpolizei
der in der Grenzzone liegenden Kantone oder
vom Liechtensteinischen Paßbüro ausgestellt
werden.

(3) Für den gemeinsamen Grenzübertritt von
mindestens fünf Angehörigen der Vertrags-
staaten sowie Drittausländern und Staatenlosen,
die im anderen Vertragsstaat der Visumpflicht
nicht unterliegen, kann ein Sammelausflugsschein
ausgestellt werden.
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(4) Für die Ausstellung eines Ausflugsscheines
an Kinder bis zu 15 Jahren und für die Ein-
tragung von Kindern bis zu 15 Jahren in den
Ausflugsschein einer anderen Person oder in
einen Sammelausflugsschein ist die Zustimmung
des gesetzlichen Vertreters erforderlich. Von der
Zustimmung kann bei der Eintragung in den
Ausflugsschein einer anderen Person oder in
einen Sammelausflugsschein abgesehen werden,
wenn Grund zur Annahme besteht, daß der
gesetzliche Vertreter mit der Eintragung ein-
verstanden ist.

(5) Der Ausflugsschein und der Sammelaus-
flugsschein sind sieben Tage gültig. Während
ihrer Gültigkeit berechtigen sie in Verbindung
mit einem amtlichen Lichtbildausweis zum mehr-
maligen Grenzübertritt und zum Aufenthalt
ohne besondere Aufenthaltsbewilligung in der
Grenzzone des anderen Vertragsstaates. Kinder
bis zu 15 Jahren, die im Ausflugsschein einer
anderen Person oder in einem Sammelausflugs-
schein eingetragen sind, benötigen keinen amt-
lichen Lichtbildausweis.

(6) Der Ausflugsschein wird im Format von
zirka 10•5 X 15 cm zweiseitig ausgestellt und hat
neben der Bezeichnung der ausstellenden Be-
hörde und dem Ausstellungsdatum Namen, Vor-
namen und Staatsangehörigkeit des Inhabers
sowie Raum für die Eintragung von Kindern
unter Angabe ihres Namens, Vornamens und
Geburtsdatums zu enthalten.

(7) Der Sammelausflugsschein hat neben der
Bezeichnung der ausstellenden Behörde und dem
Ausstellungsdatum Namen, Vornamen und
Staatsangehörigkeit jeder darin eingetragenen
Person zu enthalten. Von Kindern bis zu
15 Jahren sind Name, Vorname und Geburts-
datum aufzunehmen.

(8) Personen, die mit einem Ausflugsschein
oder Sammelausflugsschein in die Grenzzone des
anderen Vertragsstaates eingereist sind, dürfen
dort keine Erwerbstätigkeit ausüben.

Artikel 4

Dienstausweis

Die Bediensteten der öffentlichen Verwaltung,
der Post-, Telephon- und Telegraphenverwaltung
und der Eisenbahnen der Vertragsstaaten können
die Staatsgrenze zur Ausübung ihrer dienst-
lichen Funktionen auf Grund eines von ihrer
Dienststelle ausgestellten Lichtbildausweises
überschreiten und sich in der Grenzzone des
anderen Vertragsstaates für die Dauer ihrer
dienstlichen Tätigkeit aufhalten.

Artikel 5

Grenzübertritt

Der Grenzübertritt im Rahmen des Kleinen
Grenzverkehrs ist sowohl an den nach den

innerstaatlichen Rechtsvorschriften als auch an
den nach diesem Abkommen bestehenden
Grenzübergängen zulässig.

Artikel 6

Grenzübertritt am Bodensee und am Alten
Rhein

Angehörige der Vertragsstaaten sowie Dritt-
ausländer und Staatenlose, die im anderen
Vertragsstaat der Visumspflicht nicht unter-
liegen, dürfen am Bodensee und am Alten Rhein
bis zur Zollbrücke Gaissau-Rheineck auf dem
Gebiet der Vertragsstaaten landen oder ablegen,
wenn sie ein für den Grenzübertritt gültiges
Reisedokument mit sich führen und kein dem
gewerbsmäßigen Personen- oder Gütertransport
dienendes Wasserfahrzeug benützen.

Artikel 7

Grenzübertritt im Grenzgebirge

Angehörige der Vertragsstaaten sowie Dritt-
ausländer und Staatenlose, die im anderen Ver-
tragsstaat der Visumspflicht nicht unterliegen,
dürfen, wenn sie einen amtlichen Lichtbildaus-
weis mit sich führen, bei Touren im Grenz-
gebirge die Staatsgrenze überschreiten und sich
in der Grenzzone des anderen Vertragsstaates
bis zu einer Tiefe von fünf Kilometern und bis
zu einer Dauer von drei Tagen aufhalten. Das
Grenzgebirge erstreckt sich von der Mistel-
mark an der österreichisch-liechtensteinischen
Staatsgrenze bis zum Dreiländergrenzpunkt am
Piz Lad.

Artikel 8

Grenzübertritt auf Wanderwegen außerhalb des
Grenzgebirges

(1) Angehörige der Vertragsstaaten sowie
Drittausländer und Staatenlose, die im anderen
Vertragsstaat der Visumspflicht nicht unter-
liegen, dürfen, wenn sie einen amtlichen Licht-
bildausweis mit sich führen, die Staatsgrenze
als Wanderer auf den dafür bestimmten Wegen
überschreiten.

(2) Auf welchen Wanderwegen der Grenz-
übertritt gestattet ist, bestimmt sich nach den
innerstaatlichen Rechtsvorschriften. Die zustän-
digen Behörden der Vertragsstaaten haben durch
unmittelbaren Kontakt zu klären, ob ein Be-
dürfnis für die Schaffung eines Wanderweges
besteht.

Artikel 9

Grenzübertritt zur land- und forstwirtschaft-
lichen Bewirtschaftung

Den Eigentümern und Nutzungsberechtigten
grenzdurchschnittener oder in Grenznähe gele-
gener land- und forstwirtschaftlicher Grund-
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stücke, ihren Familienmitgliedern und Arbeits-
kräften ist, wenn sie einen amtlichen Lichtbild-
ausweis mit sich führen, der Grenzübertritt zur
Bewirtschaftung innerhalb dieser Grundstücke
oder auf direktem Wege zu diesen Grund-
stücken gestattet; sie dürfen sich jedoch von den
Grundstücken nicht weiter auf das Gebiet des
anderen Vertragsstaates begeben.

Artikel 10

Grenzübertritt zur Hilfeleistung

Die Staatsgrenze darf ohne Beachtung der
sonst hiefür geltenden Rechtsvorschriften über-
schritten werden, um bei Unglücks- oder Ka-
tastrophenfällen in der Grenzzone Hilfe zu
leisten oder in Anspruch zu nehmen.

Artikel 11

Verweigerung und Entzug von Dokumenten

(1) Die Ausstellung einer Grenzkarte ist zu
verweigern, wenn nach den innerstaatlichen
Rechtsvorschriften die Ausstellung eines Reise-
passes zu versagen wäre.

(2) Die Ausstellung eines Ausflugsscheines oder
die Eintragung in einen Sammelausflugsschein ist
zu verweigern, wenn Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, daß der Antragsteller bei einem
Aufenthalt im anderen Vertragsstaat gegen des-
sen Rechtsvorschriften verstoßen würde.

(3) Die Grenzkarte und die Ausflugsscheine
sind zu entziehen, wenn Tatsachen eintreten
oder nachträglich bekanntwerden, welche die
Verweigerung rechtfertigen würden. Sie sind
ferner zu entziehen, wenn die zuständige Be-
hörde des anderen Vertragsstaates es verlangt.

(4) Bei Mißbrauch können die Grenzkontroll-
organe der Vertragsstaaten Grenzkarten und
Ausflugsscheine abnehmen. Abgenommene Doku-
mente sind unter Angabe des Grundes unver-
züglich der Behörde zu übersenden, die sie aus-
gestellt hat. Diese hat über den Entzug zu ent-
scheiden.

Artikel 12

Zuständige Behörden

(1) Sofern in diesem Abkommen nichts an-
deres vorgesehen ist, sind zuständige Behörden:

1. i n d e r S c h w e i z : die Polizeidirek-
tionen der zur Grenzzone gehörenden Kan-
tone und die von ihnen bestimmten Amts-
stellen;

2. im F ü r s t e n t u m L i e c h t e n s t e i n :
die Regierung des Fürstentums Liechten-
stein und die von ihr bestimmten Amts-
stellen;

3. i n Ö s t e r r e i c h : die Bezirksverwal-
tungsbehörden in der Grenzzone; für die
Ausstellung von Ausflugsscheinen und Sam-
melausflugsscheinen überdies diejenigen Ge-
meinden, die von der Bezirksverwaltungs-
behörde im Interesse einer beschleunigten
Ausstellung bestimmt werden, sowie die an
der gemeinsamen Staatsgrenze gelegenen
Grenzkontrollstellen.

(2) Die Vertragsstaaten geben einander die
gemäß Absatz 1 Ziffern 1 und 2 bestimmten
Amtsstellen beziehungsweise die gemäß Absatz 1
Ziffer 3 bestimmten Gemeinden bekannt. Die
Bekanntgabe erfolgt über das Bundesministerium
für Inneres an das Eidgenössische Justiz- und
Polizeidepartement und umgekehrt.

Artikel 13

Rücknahme von Personen

Die Vertragsstaaten werden Personen, die auf
Grund dieses Abkommens in das Hoheitsgebiet
des anderen Vertragsstaates eingereist sind, jeder-
zeit formlos zurücknehmen.

Artikel 14

Vorbehaltene Rechtsvorschriften

In den Vertragsstaaten bleiben unberührt:
1. die Rechtsvorschriften über die Zurückwei-

sung, Weg- oder Ausweisung von Auslän-
dern und Staatenlosen und, soweit nicht
Artikel 3 Absatz 8 anzuwenden ist, die
Rechtsvorschriften über die Ausübung einer
Erwerbstätigkeit durch Ausländer und
Staatenlose;

2. die zollgesetzlichen Vorschriften und die
anderen Rechtsvorschriften über die Ein-,
Aus- oder Durchfuhr von Waren und Be-
förderungsmitteln.

Artikel 15

Vorübergehende Aussetzung des Abkommens

Jeder der beiden Vertragsstaaten kann aus
Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Ord-
nung die Durchführung dieses Abkommens mit
Ausnahme des Artikels 13 vorübergehend ganz
oder teilweise aussetzen. Dies ist dem anderen
Vertragsstaat unverzüglich auf diplomatischem
Wege mitzuteilen.

Artikel 16

Inkrafttreten, Dauer und Kündigung

(1) Dieses Abkommen ist zu ratifizieren. Es
tritt 60 Tage nach Austausch der Ratifikations-
urkunden in Kraft.

(2) Das Abkommen wird für die Dauer eines
Jahres abgeschlossen. Es bleibt weiterhin für je-
weils ein Jahr in Kraft, sofern es nicht sechs
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Monate vor Ablauf des Jahres auf diplomati-
schem Wege schriftlich gekündigt wird.

(3) Die Kündigung läßt die Rücknahmever-
pflichtung gemäß Artikel 13 unberührt.

Artikel 17

Schlußbestimmungen

(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens
tritt das Übereinkommen vom 30. Mai 1950
zwischen Österreich und der Schweiz über den
Grenzübertritt von Personen im Kleinen Grenz-
verkehr außer Kraft.

(2) Die von den schweizerischen und liechten-
steinischen Behörden im Rahmen des Kleinen
Grenzverkehrs zwischen der Schweiz und dem
Fürstentum Liechtenstein einerseits, und der
Bundesrepublik Deutschland anderseits ausge-
stellten Grenzkarten, Ausflugsscheine und Sam-
melausflugsscheine berechtigen zur Durchreise
durch das Land Vorarlberg, sofern der Inhaber
eines solchen Dokumentes in der Republik
Österreich der Visumspflicht nicht unterliegt.

(3) Die von den österreichischen Behörden im
Rahmen des Kleinen Grenzverkehrs zwischen
Österreich und der Bundesrepublik Deutschland
ausgestellten Grenzkarten, Ausflugsscheine und
Sammelausflugsscheine berechtigten zur Durch-
reise durch das Fürstentum Liechtenstein und
die Kantone St. Gallen und Thurgau, sofern der
Inhaber eines solchen Dokumentes in der Schweiz
der Visumspflicht nicht unterliegt.

(4) Auf Grund des Übereinkommens vom
30. Mai 1950 ausgestellte Grenzkarten bleiben
gültig; ihre Gültigkeitsdauer darf nicht verlän-
gert werden.

Geschehen in Wien, am 13. Juni 1973, in zwei
Urschriften in deutscher Sprache.

Für die Republik Österreich :

Rudolf Kirchschläger m. p.

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft:

O. Rossetti m. p.

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Rati-
fikationsurkunde wurde am 11. Feber 1974 ausgetauscht; das Abkommen tritt somit gemäß seinem
Art. 16 Abs. 1 am 12. April 1974 in Kraft.

Kreisky


